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Amt, Datum, Telefon

660 Amt für Verkehr, 27.10.2016, 51 – 27 90
660.1 Bernd Hellermann

Drucksachen-Nr.

3939/2014-2020

Beschlussvorlage der Verwaltung

Grem ium Sitzung am Beratung

Bezirksvertretung Mitte 24.11.2016 öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Werbung auf öffentlichen und im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücken in
der Stadt Bielefeld
- Umsetzung des Werbekonzeptes der Fa. DSM Ströer GmbH

Betroffene Produktgruppe

11 12 01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Ausw irkungen auf Ziele, Kennzahlen

Keine

Ausw irkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Keine

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Grem ium , Datum , TOP, Drucksachen-Nr.)

StEA 29.03.2011, Drucksachen Nr.: 2315/2009-2014, TOP 36.2; BV Mitte 05.05.2011 u.
09.06.2011, Drucksachen Nr.: 2315/2009-2014, TOP 13 bzw. 9; 23.08.2012, Drucksachen-Nr.:
4481/2009-2014, TOP 13, BV Mitte 03.04.2014, Drucksachen-Nr.: 7240/2009-2014, TOP 19

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung beschließt die von der Fa. DSM Ströer GmbH beantragten Standorte für
City-Light-Poster-Werbeanlagen (CLP) im Stadtbezirk Mitte gemäß Vorlage.

Begründung:

Das Konzept zur Umsetzung des Werbevertrages mit der DSM beinhaltet eine Modernisierung der
Werbeanlagen aber auch eine Veränderung von Werbeträgern, Abbau von Litfaßsäulen und die
Findung neuer Standorte. Dabei ist keine nennenswerte Veränderung der Gesamtzahl der
Werbeträger im Stadtgebiet vorgesehen. Die Stadt Bielefeld hat sich im Rahmen des
Werbevertrages dazu verpflichtet, die Voraussetzungen für ein wirtschaftliches Ergebnis durch
Bereitstellung attraktiver und wirtschaftlich zu betreibender Standorte für Werbeanlagen zu
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schaffen. Diese wird von der DSM regelmäßig eingefordert.

DSM hat auf Vorschlag der Verwaltung über Alternativen zu großformatigen Anlagen nachgedacht
und Standortvorschläge für die Aufstellung von kleinformatigen CLPs im Innenstadtbereich, die
einseitig mit Stadtinformationen belegt werden können, erarbeitet. Die CLPs haben ein Vitrinenmaß
von 1,37 m (Breite) x 2,25 m (Höhe inkl. 30 cm Sockel) x 0,17 m (Tiefe).

Die nachfolgend bezeichneten Standorte wurden bereits vorab hinsichtlich der
Genehmigungsfähigkeit von der Verwaltung geprüft. Dabei wurden die Belange des Bau- und
Planungsrechts, der Stadtgestaltung, des Denkmalschutzes, der Umwelt und der
Verkehrssicherheit berücksichtigt.

Es handelt sich um die nachfolgend bezeichneten Standorte und Werbeanlagen:

Nr
.

Standort Bemerkungen

1 Bahnhofstr. 47

2 Feilenstr. 31

3 Nahariyastr. Nh. Am Bahnhof

4 Boulevard (Europaplatz)

5 Boulevard (Ostwestfalenplatz)

6 Fr. Ebert. Str. ggü. Hs-Nr. 10

7 Jöllenbecker Str./Am Güterbahnhof Austausch bestehender
CLP-Werbeanlage

8 Jöllenbecker Str. /Am Güterbahnhof Austausch bestehender
CLP-Werbeanlage

In den Anlagen 1 - 8 sind diese Standorte als Fotomontagen dargestellt.

Die vorgeschlagenen Standorte bedürfen nunmehr der Beratung und Beschlussfassung in der
Bezirksvertretung Mitte.

Oberbürgerm eister/Beigeordnete(r)

Moss
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